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Die Einwohnergemeinde Biberist unterbreitet dem Regierungs~t

die~
~zur Genehmigung.

Die heute rechtsgLiltige Zonennutzung wurde mit der Genehmigung

des allgemeinen ]3ebauungsplanes vom 28. Dezember 1967 (RRB

Nr. 6729) festgelegt. Mit der teilweisen Umzonung der Gewerbe—

zone in die allgemeine Wohnzone entspr±c1~it die Gemeindb.-dn~.

steigenden BedUrfnis nach Bauland ftir Einfamilienhäuser, Die Ab

grenzung der Gewerbezone erfolgb entlang einer neu projektierten

Erschliessurigsstrasse Aus pl~nerischer Sicht kann der Urnzonung

zugestimmt werden.

Die offentliche Afiflage erfolgte in der Zeit vom 31. August

bis 29 ~~einb~r 1978, Einspraoh~n wurden keine einger~icht,

Der Gemeinderat genehmigte an seiner Sitzung vom ~l6; O1~tober

1978 aufgrund von § 15 des kant. Bat~ges~tzes die Umzon~..mg.im
~!Altisherg!!.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgefuhrt,

Es~wird

b~schlossen:

1. Die Umzonung eines Teilgebietes der Gewerbezone ~Altisberg11

in die allgemeine Wohnzone der Einwohnergemeinde Biberist

wird genehmigt.

2, Die Gemeinde wird verhalten, dem Kant. Amt fUr Raumplanung

noch ein auf Leinwand aufgezogenes Planexemplar zuzustellen.

Der Plan ist mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu ver

sehen,
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3, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem
vorliegenden in Widerspruch stehen.

~Genehmigungsgebühr: Fr., 2O0~——

Publikationskosten: Fr., 18,—— (Staatskanzlei Nr. 1236 ) ~

Fr. 218.—— Der ~taa~sschreioer:

• ~:.. . ~ ~.14~:

Bau—Departement.(2)..Bi .

Kant., i-Iochbauamt (2)i~ .

Kant. Tiefbauamt (2).. *:... :~.

Amt für Wasserwirtschaft. (.2)

Rechtsdieflst des Bau~Depaftementes

Amt für Raumplanung (3), j~ktenundl..en.Pl~

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn,~

Amtschreiberei Kriegs cetten, 4500 Solothurn,~

Kant, Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)

Amm~unamt der EG, 4562 Bi~eI‘ist

Bauverwaltung der EG, 4562 Biberist, ~t~~Plänen

~Die Umzonung eines Teilgebiet~s:de~Gewerbe—

Zone “Altisberg11 in die allgemeine Wobnzone

d~i~ Ei!i~bhnergemeinde Biberist wird ge

nehmigt. .


